
20. 7 . 87 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 198/ 1

II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 7. April 1987
über den Abschluß des Internationalen Übereinkommens über das Harmonisierte System zur

Bezeichnung und Codierung der Waren sowie des dazugehörigen Änderungsprotokolls

(87/369/EWG)

Das genannte Übereinkommen ist vorbehaltlich der
Genehmigung im Namen der Gemeinschaft am 10. Juni
1985 unterzeichnet worden . Ein Änderungsprotokoll am
dem genannten Übereinkommen ist vom Rat für die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens am 24.
Juni 1986 verabschiedet worden . Die Urkunde zur
Genehmigung dieses Protokolls sollte gleichzeitig mit
der Urkunde zur Genehmigung des Internationalen
Übereinkommens Ober das Harmonisierte System hin
terlegt werden .

Die Gemeinschaft beabsichtigt, das Harmonisierte
System ab dem 1 . Januar 1988 anzuwenden.

Es ist von wesentlichem Interesse für die Gemeinschaft,
zusammen mit den wichtigsten internationalen Han
delslandern Vertragspartei dieses Übereinkommens zu
sein —

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die
Artikel 28, 1 13 und 23S,

auf Vorschlag der Kommission (').

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Der Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Zollwesens hat auf seiner Plenartagung im Juni 1983
das Internationale Übereinkommen über das Harmoni
sierte System zur Bezeichnung und Codierung der
Waren angenommen .

Dieses Übereinkommen soll den internationalen Han
del vereinfachen und die Erfassung, den Vergleich und
die Untersuchung der diesbezüglichen statistischen
Angaben erleichtern .

Das genannte Übereinkommen soll als internationale
Grundlage für die Zolltarife und die statistischen
Nomenklaturen das am IS . Dezember 1950 in Brüssel
unterzeichnete Abkommen über das Zolltarifschema,
das gegenwärtig als Grundlage für den Gemeinsamen
Zolltarif und die NIMEXE dient, ersetzen.

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das am 14. Juni 1983 in Brüssel geschlossene Interna
tionale Übereinkommen über das Harmonisierte
System zur Bezeichnung und Codierung der Waren
sowie das am 24. Juni 1986 in Brüssel geschlossene
Änderungsprotokoll wird im Namen der Gemeinschaft
genehmigt.

(«) ABl . Nr. C 120 vom 4. 5 . 1984, S. 2 .
(*) ABl . Nr. C 300 vom 12 . 1 1 1984, S. 53 .
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Der Wortlaut des Übereinkommens und des Ände
rungsprotokolls ist diesem Beschluß beigefügt .

Artikel 3

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person zu
bestellen, die befugt ist, die Genehmigungsurkunden im
Namen der Gemeinschaft zu hinterlegen (*).Artikel 2

" Dieser Beschluß präjudiziert in keiner Weise den Stand
punkt, den die Gemeinschaft bei den Verhandlungen
zur Genehmigung überarbeiteter Verzeichnisse von
Zollzugeständnissen auf der Grundlage des Harmoni
sierten Systems einnehmen wird . Diese Verhandlungen
werden weiterhin unter strikter Einhaltung der spezifi
schen Leitlinien geführt, die vom GATT zur Gewährlei
stung von Neutralität bei der Übertragung der Zolltarif
schemata vereinbart worden sind .

Geschehen zu Luxemburg am 7 . April 1987 .

Im Namen des Rates

Der Präsident
Ph . MAYSTADT

(>) Der Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens und des
dazugehörigen Änderungsprotokolls wird im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften auf Veranlassung des Gene
ralsekretariats des Rates veröffentlicht .


